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Einleitung 

Einführung und Ziel der Arbeit 

§ 1 Gegenstand der Arbeit 

In dem vom Liberalismus geprägten 19. Jahrhundert wurde sowohl auf 
dem europäischen Kontinent als auch in England vehement das Verschul-
densprinzip1 vertreten. Durch Zufall entstandene Schäden müssten von 
demjenigen getragen werden, den sie getroffen haben2. Davon solle nur 
abgewichen werden, wenn es einen guten Grund gebe, dem Geschädigten 
die Last des Schadens abzunehmen. Dies sei dann der Fall, wenn der Scha-
den sich nicht als Zufall darstelle, sondern als schuldhaft zugefügtes „Un-
recht“. Ein schuldlos, also ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit herbeigeführ-
ter Schaden müsse daher auch dann als Zufall vom Geschädigten getragen 
werden, wenn er auf die Handlung eines anderen Menschen zurückzufüh-
ren sei. Dieses Verschuldensprinzip wurde vor allem in den Rechtsordnun-
gen auf dem europäischen Kontinent aus dem römischen Recht hergelei-
tet3.  

Dass das Verschulden nicht die einzige Grundlage für die Überwälzung 
der Schadenskosten vom Geschädigten auf einen Schädiger sein muss, war 
jedoch schon im römischen Recht bekannt. Dort, wo bestimmte, durch den 
Menschen geschaffene Risiken sich verwirklichten, hatte der Risikoschaf-
fende auch dann für die Verwirklichung dieser Risiken einzustehen, selbst 

                                                 
1 Dazu sogleich, unten S. 26 ff.  
2 Vgl. z.B. § 1311 des österreichischen ABGB: „Der bloße Zufall trifft denjenigen, in 

dessen Vermögen oder Person er sich ereignet.“ 
3 Zum Beispiel Rudolf von Jhering, Das Schuldmoment im römischen Privatrecht, 

Gießen 1867. 

„… A motor car has become a lethal weapon. It may be 
that pedestrians very often feel that it is so. We know 
that the motor car kills thousands of pedestrians, but I 
have never heard of a single pedestrian, or of a thou-
sand pedestrians combined, who killed one motor car. 
…“ 
Stable J. in Liverpool Hillary Assizes 24. 2. 1939, Daly 
v. Liverpool Corporation, All E.R. 1939, 2, S. 142, 144. 
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wenn er nicht dazu durch seinen Vorsatz oder seine Fahrlässigkeit beige-
tragen hatte4. Auch das englische Recht kannte vor dem Siegeszug des tort 
der negligence und des damit verbundenen Verschuldensprinzips im 19. 
Jahrhundert viele Tatbestände, die ein Verschulden zur Zusprechung von 
Schadenersatz gerade nicht voraussetzten5.  

Mögen diese altüberlieferten Tatbestände zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts noch als eng umrissene Ausnahmen von einem ansonsten allgemein-
gültigen Prinzip zu verstehen gewesen sein, gelangte das Verschuldens-
prinzip am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts an seine 
Grenzen. Das massive Auftreten einer neuen Form von Unfällen hat in den 
europäischen Rechtsordnungen in den letzten zwei Jahrhunderten enorm an 
praktischer Relevanz gewonnen. Gewiss ereignen sich bis heute viele Un-
fälle, die so auch im Mittelalter hätten geschehen können. Für einen gro-
ßen Teil von Unfällen gilt dies jedoch nicht. Zwei Gründe hierfür sind be-
sonders hervorzuheben.  

Zum einen stehen dem Menschen heute neue Energien und eine Vielfalt 
vormals unbekannter Stoffe mit neuen chemisch-physikalischen Eigen-
schaften zur Verfügung. Solange der Mensch seine Energie aus Tier- und 
Muskelkraft, Schwer- oder Wasserkraft oder aus Feuer gewann, waren die 
Energiemengen unter seiner Kontrolle gering und die Folgen von Unfällen 
beschränkt. Auf diese Energiequellen zurückführbare und durch unglückli-
che Umstände entstandene Großschäden konnten aufgrund ihrer Seltenheit 
als Schicksalsschläge hingenommen werden. Lediglich offene Feuerstellen 
stellten eine nennenswerte Ausnahme dar. Dies hat sich grundlegend geän-
dert. Der Mensch hat sich eine große Anzahl von hocheffizienten Energie-
quellen wie die Dampfkraft, die aus fossilen Brennstoffen gewonnene und 
die elektrische Energie erschlossen. Zur Gewinnung dieser Energien wer-
den komplizierte Technologien wie Druckkessel, Staudämme oder Kern-
kraftwerke verwendet. Gleichzeitig werden die Geräte, die mit Energie ar-
beiten, immer kleiner und leistungsfähiger und einer immer größeren Men-
ge von Menschen verfügbar. Diese allseitige Verfügbarkeit von Energie 
zieht einen enormen Anstieg der mit ihr verbundenen Schadensrisiken nach 
sich. Die Beherrschung der heute jedem zur Verfügung stehenden Ener-
giemengen ist nicht vollständig möglich. Vor allem dann, wenn Energie, 
wie dies häufig der Fall ist, zur Beschleunigung von Sachen wie Kraftfahr-
zeugen, Eisenbahnen oder Luftfahrzeugen eingesetzt wird, stellen die hier-
bei erreichten Geschwindigkeiten unerfüllbare Anforderungen an Reakti-
onsfähigkeit und -sicherheit des Menschen. Geringe Unregelmäßigkeiten 
können gravierende Folgen haben. Dies mag manchmal in technischen De-

                                                 
4 Etier, Du risque à la faute, Genève 2006. 
5 Siehe Epstein, S. 70 ff.  
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fekten seine Ursache haben, häufig jedoch in menschlichem Versagen. Die 
Risiken der modernen Industriegesellschaft ergeben sich jedoch nicht nur 
aus der Verwendung von kinetischer Energie, sondern auch daraus, dass 
die Stoffe, die der Mensch zu seinem Nutzen herstellt, einsetzt, verbraucht, 
lagert oder transportiert, giftige, ätzende oder sonstwie schädliche Eigen-
schaften haben können.  

Zum anderen hat die Bevölkerungsdichte, vor allem in den Städten, 
sprunghaft zugenommen. Ein Unfall kann heute eine viel größere Anzahl 
von Personen und Sachen treffen als früher, bzw. es kommt nur wegen der 
Bevölkerungsdichte überhaupt zum Unfall. Nicht umsonst stellt gerade der 
innerstädtische Straßenverkehr eine Quelle vieler Unfälle dar. Wechselwir-
kend hat die eben ausgeführte allzeitige Verfügbarkeit von Energie im 
Freizeitleben der Menschen enorme Veränderungen mit sich gebracht. Zu-
nächst konnte sich dadurch ein solches überhaupt erst nennenswert entwi-
ckeln, zum anderen bringt sie neue Risiken mit sich, die zu früheren Zeiten 
kaum vorstellbar gewesen sein dürften. Nur durch mechanische Aufzüge 
sind z.B. Skifreizeiten im heutigen Umfang als Massenphänomen erst 
möglich geworden.  

Die technologische Entwicklung und das massive Auftreten von auf die-
ser beruhenden Unfallschäden haben viele Opfer ohne Ersatz für ihren 
Schaden gelassen, weil es ihnen nicht möglich war, diese auf das (nach-
weisbare) Verschulden einer bestimmten Person zurückzuführen. Und den-
noch konnten sie nicht als bloße Schicksalsschläge aufgefasst werden, de-
ren Folgen vom Geschädigten zu tragen sind. In fast allen Wirtschaftsbe-
reichen haben sich industriemäßige Organisations- und Produktionsformen 
durchgesetzt, die vielfältige Risiken und Unfälle nach sich ziehen. Viele 
dieser Unfallschäden waren durch Planung und systematische Arbeit ver-
meidbar. Sie erschienen daher oft nicht mehr als tragischer Zufall, sondern 
als unvermeidbare Folge des Einsatzes hochkomplexer und nicht vollstän-
dig beherrschbarer Verkehrsmittel, Produktionsprozesse etc. Aus diesem 
Grund schwand auch die Bereitschaft, die Kosten solcher Unfälle stets dem 
Geschädigten aufzubürden. Ausfluss dieses Bewusstseinswandels waren 
Normen, die den Schaden eines Geschädigten auf einen Verursacher ab-
wälzen, ohne dass Letzterem ein Verschulden in seinem Verhalten nachge-
wiesen werden müsste. Eine der ersten Gesetzesnormen, die diesen Ge-
danken im Zeitalter der Industrialisierung aufgegriffen hat, war § 25 des 
Preussischen Eisenbahngesetzes vom 3.11.1838. Dieser lautete: 

„Die (Bahnbetreiber-)Gesellschaft ist zum Ersatz verpflichtet für allen Schaden, welcher 
bei der Beförderung der Bahn, an den auf derselben beförderten Personen und Gütern, 
oder auch an anderen Personen und deren Sachen, entsteht und sie kann sich von dieser 
Verpflichtung nur durch den Beweis befreien, dass der Schade entweder durch die eigene 
Schuld des Beschädigten, oder durch einen unabwendbaren äußern Zufall bewirkt worden 
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ist. Die gefährliche Natur der Unternehmung selbst ist als ein solcher, von dem Schaden-
ersatz befreiender, Zufall nicht zu betrachten.“6 

Diese neue Form der von der Voraussetzung des Verschuldensnachweises 
befreiten Eisenbahnhaftpflicht machte Schule und einige Jahrzehnte später 
schufen auch Österreich7, die Niederlande8 und die Schweiz9 erste Sonder-
normen, in denen eine Haftung zulasten des Eisenbahnunternehmers ange-
ordnet wurde, ohne dass ein Verschulden auf seiner Seite nachgewiesen 
werden musste. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte ließen sich viele Ge-
setzgeber von dieser Haftungsform überzeugen und schufen eine Fülle von 
Normen ähnlichen Inhalts.  

Diese Haftungsbestimmungen, die die Überwälzung der Kosten für ei-
nen Schaden vom Geschädigten auf einen Verursacher bewirken, ohne dass 
ein persönliches Verschulden bzw. Fehlverhalten des Haftpflichtigen Vor-
aussetzung für seine Haftbarmachung ist, haben in den europäischen 
Rechtsordnungen verschiedene Namen erhalten. Verwendet werden Begrif-
fe wie Gefährdungshaftung, responsabilidade pelo risco, risico-aanspra-
kelijkheid, responsabilité objective oder strict liability. Die Wahl eines Ar-
beitsnamens für diese Form der Haftung ist damit notwendig. Für die wei-
tere Bearbeitung erscheint es nicht empfehlenswert, den Begriff Gefähr-
dungshaftung oder Risikohaftung zu verwenden. Er suggeriert, dass diese 
Normen stets zur Voraussetzung haben, dass ein wie auch immer gearteter 
Gefährdungs- oder Risikotatbestand gegeben sein muss. Dies ist jedoch 
nicht überall der Fall; insbesondere im Rahmen der französischen Sachhal-
terhaftung aus Art. 1384(1) 2. Alt CCF spielt die Gefährlichkeit der scha-
densursächlichen Sache gerade keine Rolle. Der im schweizerischen Recht 
häufig verwandte Begriff der Kausalhaftung erscheint zur weiteren Ver-
wendung ebenfalls nicht geeignet. Dieser suggeriert, dass Voraussetzung 
für eine Haftpflicht lediglich ein Schaden und ein Kausalzusammenhang 
mit dem schädigenden Ereignis ist. Auch dies gibt den Rechtszustand nicht 
wirklichkeitsgetreu wieder, denn gerade die Gefährdungshaftung hat ja ne-
ben dem Schaden und der Verursachung noch die weitere Voraussetzung 
der Gefährdung. Im Folgenden soll dieser Haftungstyp daher mit dem Beg-
riff „objektive Haftung“ bezeichnet werden, denn er ist geeignet, die Be-
                                                 

6 Gesetz über die Eisenbahn-Unternehmungen, Preussische Gesetzessammlung, 
S. 505, 510. 

7 Gesetz vom 5.3.1869 betreffend die Haftung der Eisenbahn-Unternehmungen für 
die durch Ereignungen auf Eisenbahnen herbeigeführten körperlichen Verletzungen oder 
Tödtungen von Menschen, öRGBl 27/1869. 

8 Wet van 9 april 1875, tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen, 
Stb. 1875, Nr. 67. Dieses Gesetz ist noch heute in Kraft. 

9 Bundesgesetz vom 1.7.1875 betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampf-
schifffahrtsunternehmungen bei Tötungen und Verletzungen, AS 1 787. 
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sonderheit dieser Haftungsnormen wiederzugeben: Zur Begründung eines 
Schadenersatzanspruchs wird nicht auf das subjektive Verschulden abge-
stellt, diese Haftung gründet auf objektiven Kriterien. 

Als Gegenbegriff zur objektiven Haftung wird im Folgenden derjenige 
der Verschuldenshaftung verwendet. Damit soll jedoch nicht suggeriert 
werden, dass dieser Haftungstyp unbedingt auf einem individuell vorwerf-
baren Verschulden beruhen muss. Vielmehr sollen mit dem Begriff der 
Verschuldenshaftung auch solche Haftungsnormen bezeichnet werden, in 
denen der Schadenersatzanspruch auf einen objektivierten Verschuldens-
vorwurf gestützt wird.  

§ 2 Fallbeispiel 

Der Haftungstyp der objektiven Haftung hat in den vergangenen hundert 
Jahren gegenüber der Verschuldenshaftung für eigenes Fehlverhalten er-
heblich an Bedeutung gewonnen. Er ist allerdings in den nationalen 
Rechtsordnungen10 und erst recht aus rechtsvergleichender Sicht11 unkoor-
diniert gewuchert. Zwischen den nationalen Rechten bestehen vielfältige 
und z.T. erhebliche Unterschiede. Dies soll im Folgenden anhand eines 
konkreten Fallbeispiels aufgezeigt werden. 

Ein vor dem Vestre Landsret, dem Berufungsgericht für Westdänemark, 
am 26.3.2006 verhandelter Fall hatte folgenden Sachverhalt zum Gegens-
tand12: Der Keller eines Wohnhauses war vollgelaufen, weil durch ein Leck 
in der nahegelegenen Kanalisation Wasser ausgetreten war. Die Kanalisati-
on wurde ca. 60 Jahre vor dem Schadensfall gebaut und das Leck wurde 
durch Baumwurzeln, die in die Leitung eingedrungen waren, verursacht. 
Die Gemeinde hatte die Kanalisation stets auf Schäden und gutes Funktio-
nieren überprüft.  

Eine Gemeinde haftet im dänischen Recht für Wasserschäden durch un-
dichte Kanalisationen, wenn das Leck durch den Einsturz der Kanalisati-
onsrohre verursacht wurde. Die Rechtsprechung begründet diese Haftung 
damit, dass die Gemeinde durch ihre technische und wirtschaftliche Pla-
nung das Risiko solcher Schäden vorhersehen kann. Diese Haftung ist al-
lerdings auf Fälle beschränkt, in denen die Kanalisationsrohre auch tat-

                                                 
10 Einen Überblick über die vielgesichtige Erscheinung des Rechts der objektiven 

Haftung liefern die Länderberichte in Koch/Koziol (Hg.), Unification of Tort Law: Strict 
Liability. 

11 Von Bar II, Rn. 306 ff.; Kadner Graziano, Haftung(en) ohne Verschulden, S. 85. 
12 Vestre Landsret 26.3.2002, zitiert nach Ulfbeck, Bericht zur Rechtslage in Däne-

mark, Rn. 3.  


